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Muster Hauptsatzung soweit Zuständigkeitsordnung vorhanden: 

§ Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 

 

Die Stadt     richtet dauerhaft einen Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 

gemäß § 27 GO NRW ein. Das Weitere regeln die Zuständigkeitsordnung, die Satzung des 

Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration sowie die Wahl- und 

Geschäftsordnung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration. 

  


